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	REPUBLIK ÖSTERREICH

DATENSCHUTZKOMMISSION

DVR: 0000027

Stand: 10. Oktober 2002
	Datenverarbeitungsregister
A-1010 Wien, Hohenstaufengasse 3

Tel.  (01) 531 15 / 4043

Fax: (01) 531 15 / 4016

E-Mail: dvrpost@bka.gv.at


Patientenverwaltung inkl. Honorarabrechnung (Stand 27.06.2011 go)
Meldung einer Datenanwendung (gemäß Anlage 2 DVRV BGBl. II Nr. 520/1999)
	1.
Registernummer 
(bitte eintragen, falls eine solche bereits zugeteilt wurde)
	DVR:


2.
Name (sonstige Bezeichnung und Anschrift) des Auftraggebers 
	

	


3.
Telefon- und Faxnummer sowie E-Mail-Adresse 

	


4.
Name und Telefonnummer des Sachbearbeiters beim Auftraggeber (für allfällige Rückfragen) bzw. Name, Anschrift, Telefon- und Faxnummer sowie E-Mail-Adresse eines Zustellbevollmächtigten 

	Sachbearbeiter:

	Zustellbevollmächtigter:


5.
Anlass der Meldung 
	 FORMCHECKBOX 
 
5.1 Neumeldung einer Datenanwendung oder 

 FORMCHECKBOX 
 
5.2 Änderung einer Datenanwendung oder 

 FORMCHECKBOX 
 
5.3 Streichung von Datenanwendungen (Falls nur die Streichung von Datenanwendungen gemeldet wird, sind nur die Punkte 1 - 6 dieses Formblattes auszufüllen und zu unterfertigen)


6. 
Nähere Angaben: 
	Im Falle 5.1 Bezeichnung und Zweck der Datenanwendung

Patientenverwaltung inklusive Honorarabrechnung

Zweck: Psychotherapeutische Dokumentation und Honorarverrechnung, einschließlich automationsunterstützt erstellter und archivierter Textdokumente (wie z.B. Korrespondenz) in diesen Angelegenheiten

	Im Falle 5.2 Bezeichnung bzw. laufende Nummer der registrierten Datenanwendung 

	Im Falle 5.3 Bezeichnung bzw. laufende Nummer(n) der registrierten Datenanwendung(en) sowie Grund der Streichung 

	

	Datum, Unterschrift, Stempel 


7.
Besondere Rechtsgrundlage(n) für die gemeldete Datenanwendung (soweit sich diese nicht bereits aus den allgemeinen Rechtsgrundlagen (z.B. der Gewerbeberechtigung) des Auftraggebers ergeben. Als besondere Rechtsgrundlage kommt beispielsweise der Nachweis der Zustimmung des Betriebsrates nach den Bestimmungen des Arbeitsverfassungsgesetzes in Betracht).
	Bundesgesetz vom 7. Juni 1990 über die Ausübung der Psychotherapie (Psychotherapiegesetz)

(NR: GP XVII RV 1256 AB 1389 S. 146. BR: AB 3896 S. 531.),  BGBl. Nr.   361/1990, idgF; 
Eintragung in der vom Bundesministerium für Gesundheit geführten Liste der Psychotherapeuten 

(http://psychotherapie.ehealth.gv.at/)
Zustimmung des Behandelten oder seines gesetzlichen Vertreters (gemäß § 14 Psychotherapiegesetz) 




8.
Die gemeldete Datenanwendung gehört zum

	 FORMCHECKBOX 

privaten Bereich (z.B. die Tätigkeiten, für die  Daten verwendet werden, werden auf Grund einer Gewerbe​berechtigung ausgeübt)

	 FORMCHECKBOX 

öffentlichen Bereich (z.B. die Datenanwendung erfolgt in Vollziehung der Gesetze) 


9.
Die Datenanwendung erfolgt

	 FORMCHECKBOX 

automationsunterstützt 
	 FORMCHECKBOX 

manuell 


10.1
Angaben zur Anwendbarkeit der Vorabkontrolle (§ 18 Abs. 2 DSG 2000)

	 FORMCHECKBOX 

10.1.1 Verwendung von sensiblen Daten 

 FORMCHECKBOX 

10.1.2 Verwendung von strafrechtlich relevanten Daten 

 FORMCHECKBOX 

10.1.3 Vorliegen eines Kreditinformationssystems 

 FORMCHECKBOX 

10.1.4 Vorliegen eines Informationsverbundsystems 


10.2.
Zusätzliche Angaben, falls die gemeldete Datenanwendung die Teilnahme an einem Informations​verbundsystem darstellt

	Bezeichnung des gesamten Informationsverbundsystems: 

	Name (Bezeichnung) und Anschrift des Betreibers: 

	Telefon- und Faxnummer und E-Mail-Adresse des Betreibers: 

	Rechtsgrundlage für das gesamte Informationsverbundsystem 

(falls die gemeldete Datenanwendung die Teilnahme an einem Informationsverbundsystem darstellt und soweit sich dies nicht bereits aus Punkt 7. ergibt) 


11.
Besondere Angaben zum Inhalt der Datenanwendung


(Geben Sie bitte an, welche Daten Sie von den betroffenen Personengruppen im Rahmen dieser Datenanwendung verarbeiten und ordnen Sie diese bei der Weitergabe von Daten den jeweiligen Empfängerkreisen zu.)

	lfd.

Zeilen-

Nr.

	Betroffene Personen​gruppen:

(z. B.: Führerscheinbesitzer)

(z.B.: Vereinsmitglieder)
	Datenarten:

( z.B.: Name,

          Anschrift,

          Geburtsdaten,

          Führerscheinklassen)

(z.B.:  Name

          Funktion)
	Nummern der Empfänger​kreise aus Pkt. 12:
(füllen Sie diese Spalte bitte erst aus, nachdem Sie Punkt 12 ausgefüllt haben und übertragen Sie dann bei jeder Datenart die übermittelt wird, die Nummer des Empfängerkreises aus Punkt 12 z.B. 01, 02)

	1


	Patienten
	Name(n)
	01, 02, 03, 04, 05

	2


	
	Anschrift
	01, 02, 03, 04, 05

	3
	
	Telefon- und Faxnummer und andere zur Adressierung erforderliche Informationen, die sich durch moderne Kommunikationstechniken ergeben
	01-05, soweit  nicht vom Betroffenen ausdrücklich untersagt

	
	
	Geburtsdatum
	01, 02, 03, 04, 05



	4


	
	Geschlecht
	01, 02, 03, 04, 05

	5
	
	Familienstand
	

	6


	
	Sozialversicherungsnummer
	01, 02, 03, 04, 05

	7


	
	Sozialversicherungsträger
	01,02, 03, 04, 05

	8


	
	Sonstige Daten zur Sozialversicherung (insbesondere der Name, das Geburtsdatum und die Sozialversicherungsnummer des Hauptversicherten bei mitversicherten Patienten)
	01, 02, 03, 04, 05

	9
	
	Daten zu einem privaten Versicherungsverhältnis (Versicherer, Polizzennummer usw.)
	01, 03, 04, 05

	10
	
	Daten sonstiger Kostenträger
	01, 03, 04, 05



	11
	
	Daten über die Erklärung der Kostenübernahme durch einen Kostenträger
	01, 03, 04, 05

	12
	
	Inanspruchnahme des Auftraggebers (Anlass, Zeitpunkt, Art und Anzahl der Behandlungen)
	01, 02, 03, 04

	13
	
	Therapieeinheiten
	02



	14
	
	Daten des Antrages an den Sozialversicherungsträger auf Kostenzuschuss für die Weiterführung der Therapie (z.B. Name, Sozialversicherungsnummer, Versicherter, Anschrift , Dienstgeber, Dienstort) 
	02

	15
	
	Daten zur Verwaltung von Terminen und Wartelisten
	

	16


	
	Beruf
	05

	17


	
	Beruf des Vaters
	

	18


	
	Beruf der Mutter
	

	19


	
	Einkommen
	02

	20


	
	Zahl der Kinder
	

	21


	
	Alter der Kinder
	

	22


	
	Anamnese
	04, 05

	23
	
	Psychotherapeutischer Status
	05

	24


	
	Begleittherapien
	04, 05

	25


	
	Psychotherapeutische Vorbehandlungen
	01, 02, 04, 05

	26


	
	Information an den Patienten
	04, 05

	27


	
	Diagnosen zu Behandlungsbeginn und bei Beendigung
	01, 02, 04, 05

	28


	
	Zuweisungskontext
	02, 05

	29


	
	Behandlungstermine
	01, 02, 04, 05

	30
	
	Art, Umfang und Methode der beratenden, diagnostischen oder therapeutischen Leistungen
	01, 02, 03, 04, 05

	31


	
	Daten zur Abrechnung von Honoraren
	01, 02, 03, 04

	32


	
	Wert der Leistungen
	01, 02, 04

	33


	
	Summe der Leistungen
	01, 02, 04

	34


	
	Gesamtbetrag
	01,02, 04


      bei Bedarf diese Seite bitte vervielfältigen und laufend durchnummerieren
12.
Beabsichtige Übermittlungen aus dieser Datenanwendung

An wen (Empfängerkreis) und auf Grund welcher Rechtsgrundlage werden verarbeitete Daten übermittelt?


Werden Daten an Empfänger im Ausland weitergegeben, ist zusätzlich der Empfängerstaat anzuführen.


Falls die Datenanwendung die Teilnahme an einem Informationsverbundsystem darstellt, ist anzugeben, welche teilnehmenden Auftraggeber dem gleichen Informationsverbundsystem angehören.


Versehen Sie bitte für die Zuordnung der Übermittlungen (in der letzten Spalte des Pkt. 11) jeden Empfängerkreis mit einer fortlaufenden Nummer. 

	Nummer und Bezeichnung des Empfängerkreises

(z.B.: 01 Bundesministerium für Verkehr, Innovation und Technologie)

(z.B.: 02 Dachverband des Vereines)
	Rechtsgrundlage für die Übermittlung

(z.B. § 16 Abs.  5 Führerscheingesetz)

(z.B. Vereinsstatuten)

	01  Sozialversicherungsträger (soweit eine direkte Verrechnung des Betroffenen mit dem Sozialversicherungsträger in Anspruch genommen werden kann) und sonstige Kostenträger 

	Verträge mit den Sozialversicherungsträgern, Verträge mit sonstigen Kostenträgern

	02  Vereine, Institutionen und sonstige Einrichtungen

für psychotherapeutische Versorgung (z.B. Gesellschaft für Psychotherapeutische Versorgung, Landesverbände für Psychotherapie) für die der Auftraggeber tätig ist


	Vertrag des Auftragebers mit dem Übermittlungsempfänger ;

Ausdrückliche Zustimmung der Betroffenen oder seines gesetzlichen Vertreters (gemäß § 9 Z 6 DSG 2000)   

	03 Privatversicherungen zum Zweck der Abwicklung des Versicherungsanspruches


	§ 11a Versicherungsvertragsgesetz

	04 Mit der Rechtsdurchsetzung, Streitschlichtung und Klärung von Beschwerden der Patienten und Abrechungsansprüchen betraute Stellen, insbesondere Rechtsanwälte , Gerichte und Schlichtungsstellen 


	Zustimmung des Patienten, sofern diese gesetzlich erforderlich ist

	05 Ärzte, Vertreter von sonstigen Gesundheitsberufen und medizinische oder soziale Einrichtungen, in deren Behandlung der Patient steht


	Ausdrückliche Zustimmung des Betroffenen

	
	

	
	

	
	

	
	

	
	

	
	

	
	

	
	

	
	

	
	

	
	


bei Bedarf diese Seite bitte vervielfältigen und laufend durchnummerieren

13.
Geschäftszahl des Bescheides der Datenschutzkommission, mit welchem Auflagen gemäß § 21 Abs. 2 DSG 2000 erteilt wurden (diese wird vom Register anlässlich der Registrierung eingetragen)
	GZ


14.
Geschäftszahl des Bescheides der Datenschutzkommission, mit dem gemäß § 13 DSG 2000 eine Genehmigung für den internationalen Datenverkehr erteilt wurde
	GZ


15.
Beilagen zur Meldung 

	 FORMCHECKBOX 

Formblatt ”Allgemeine Angaben zu ergriffenen Datensicherheitsmaßnahmen” gemäß der Anlage 4 DVRV

 FORMCHECKBOX 

Nachweis der besonderen Rechtsgrundlage für die gemeldete Datenanwendung, soweit sich diese nicht bereits aus der allgemeinen Rechtsgrundlage (z.B. Gewerbeberechtigung) des Auftraggebers ergibt (z.B. Nachweis der Zustimmung des Betriebsrates bei der Einführung von Maßnahmen zur Kontrolle der Dienstnehmer im privaten Bereich)



	 FORMCHECKBOX 

Begründung, weshalb ein Nachweis nicht erbracht werden muss:

      



	 FORMCHECKBOX 

Anzahl der Beilagen:      


16.
Bestätigung der Richtigkeit und Vollständigkeit der Angaben in dieser Meldung
	

	Datum, Unterschrift, Stempel


www.bka.gv.at/datenschutz/ - dvrpost@bka.gv.at

www.bka.gv.at/datenschutz/ - dvrpost@bka.gv.at


